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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Investmentfondsgesetz 
2011 und das Immobilien-Investmentfondsgesetz geändert werden 

Der Österreich ische Gewerkschaftsbund dankt für die Übermittlung des oben genannten 
Gesetzesentwurfes und erlaubt sich, dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Diese Änderung des Investmentfondsgesetzes dient im Wesentlichen der Umsetzung von 
EU-Vorgaben. 
Die Änderungen enthalten vor allem Bestimmungen zu den Aufgaben der Depotbanken 
sowie zur Umsetzung von neuen Vergütungsvorschriften. Die Regelungen zur Vergütung 
sollten verhindern, dass Vergütungsmodelle gewählt werden, die Entscheidungsträger in 
Verwaltungsgesellschaften zum Eingehen exzessiver Risiken anhalten. 
Weiteres werden Bestimmungen zur Meldung steuerrechtlicher Tatbestände durch den 
Fonds angepasst. 

Zu den Bestimmungen betreffend Depotbanken erhebt der Österreichische 
Gewerkschaftsbund keine Einwände. Ebenso wenig zu den Änderungen der steuerlichen 
Meldebestimmungen. Der Österreichische Gewerkschaftsbund erachtet auch die 
Vermeidung von Risikoanreizen in Vergütungsmodellen für durchaus sinnvoll, weist aber 
nachdrücklich auf die dabei zu beachtenden arbeitsrechtlichen Vorschriften hin. 

Eingriffe ins Arbeitsrecht durch Vergütungsregeln 
Die Regelungen für die Vergütungspolitik gehen in einigen Punkten sehr weit. 
Insbesondere ist nicht gesichert, dass diese nicht auf Mitarbeiterinnen ausgeweitet 
werden, von denen kein wesentlicher Einfluss auf die Geschäftspolitik und Strategie 
ausgeht. 

Johann-Böhm-Platz 1 

A-1020Wien 

U2 Station Donaumarina 

Telefon +43 1 534 44 DW 

Telefax +43 1534 44 DW 

www.oegb.at 

www.mitgliederservice.at 

www.betriebsraete.at 

E-Mail: oegb@oegb.at 

ZVR Nr. 576439352 

DVR Nr. 0046655 

ATU 16273100 

IBAN: AT 21 1400 0010 1022 5007 

BIC: BAWAATW W 

13/SN-122/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass kollektivvertragliche Regelungen durch die 
Vergütungspolitik ebenso wenig beeinträchtigt werden wie andere zentrale 
arbeitsrechtliche Grundsätze, wie die freie Verfügbarkeit des Entgelts. 

Wesentliche Punkte: 
Aus Sicht des Österreich ischen Gewerkschaftsbundes sind folgende Aspekte wichtig: 

• die Einbeziehung des Betriebsrates in den Vergütungsausschuss ist positiv 
• die im Rahmen von Vergütungspolitiken getroffenen Regelungen müssen sich im 

Rahmen der arbeitsrechtlichen Normen bewegen, die in Kollektivverträgen gesicher
ten Mindestentgelte sind in jeden Fall einzuhalten 

• Mitarbeiterinnen dürfen Aufgrund von Änderungen der Veranlagungspolitik, die nicht in 
ihren Gestaltungsspielraum fielen oder die sie vielleicht sogar abgelehnt haben, in 
ihren Ansprüchen nicht verkürzt werden. 

Vizepräsidentin 
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